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Gesetzliche Grundlage 

412.101.61 
Verordnung des WBF über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und 
Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen, MiVo-HF vom 11. März 2005 (1. Januar 2015) 

Art. 4 Unterrichtsformen 
2 Bei berufsbegleitenden Bildungsgängen ist eine Berufstätigkeit im entsprechenden Gebiet von 
mindestens 50 Prozent vorgeschrieben. Besondere Regelungen in den Anhängen bleiben 
vorbehalten. 
3 Die Berufstätigkeit wird beim berufsbegleitenden Bildungsgang wie folgt angerechnet: 
a. bei Bildungsgängen, die auf einem einschlägigen eidgenössischen Fähigkeitszeugnis aufbauen:  
als höchstens 720 Lernstunden; 
 

Nachweis 

 

Angaben Student/Studentin 

Name, Vorname  

Klasse   HF-L2020  HF-L2021   HF-L2022  HF-L2023  

Semester   1. Sem.  2. Sem.  3. Sem.  
 4. Sem.  5. Sem.   6. Sem. 

Beschäftigt in Firma 
je Firma 1 Nachweisblatt ausfüllen 

 

Adresse 
Strasse, Nr. / PLZ / Ort  

Stellenbezeichnung  

Beschäftigungsgrad in % 
 

Datum, Unterschrift  

Bestätigung durch Vorgesetzte Stelle/Personalabteilung 

Name, Vorname  

Funktion  

Telefon  

Datum, Unterschrift  

 


